Bürgschaft
	Bürge:
	

	
	

	
	

	Begünstigter (Bürgschaftsnehmer):
	

	
	

	
	

	Auftragnehmer (Hauptschuldner):
	

	
	

	
	

	Bezeichnung des Vertrages/der Verträge und Bestellung Nr. (Hauptverbindlichkeit):
	

	
	

	
	

	Lieferung/Leistung:
	

	
	

	
	

	Zweck der Bürgschaft:
	Sicherung von

	
	1. ☐  Anzahlung

	
	2. ☐  Vertragserfüllung 

	
	3. ☐ Gewährleistungsansprüchen

	
	4. ☐ Kombination Vertragserfüllung/Gewährleistung

	Zur Sicherung 
1. aller Ansprüche auf Rückzahlung der geleisteten Anzahlungen einschließlich Zinsen („Anzahlungsbürgschaft“)
2. aller Ansprüche auf vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung, Schadensersatzansprüche, Mängelansprüche bis zur Abnahme (ausschließlich im Abnahmeprotokoll festgehaltener Mängel), Ansprüche auf Zahlung einer Vertragsstrafe, Regress- und Freistellungsansprüche, die Erstattung von Überzahlungen einschließlich Zinsen, die bis zur Abnahme geltend gemacht worden sind („Vertragserfüllungsbürgschaft“).
3. aller Ansprüche wegen Mängelrechten nach der Abnahme (einschließlich im Abnahmeprotokoll festgehaltener Mängel) einschließlich Schadensersatz sowie der Erfüllung der Ansprüche wegen mangelhafter Nacherfüllung des Auftragnehmers („Gewährleistungsbürgschaft“).
4. aller Ansprüche gemäß Nr. 2 und 3 („Kombinationsbürgschaft“)

des Begünstigten gegenüber dem Auftragnehmer aus dem o.g. Vertragsverhältnis/aus den o.g. Verträgen übernehmen wir gegenüber dem Begünstigten unwiderruflich die selbstschuldnerische Bürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB unter Verzicht auf die Einreden gemäß §§ 770 Abs. 2 und 771 BGB bis zum Gesamtbetrag einschließlich Zinsen und Kosten („Höchstbetrag“) in Höhe von

	
	
	EUR

	Zzgl. 19% gesetzlicher Umsatzsteuer
(nur bei Ziffer 1, Anzahlungsbürgschaft) 
	
	EUR

	Gesamtbetrag
	
	EUR

	
	
	

	In Worten:
	
	Euro

	

	
	

	
Einschränkungen der Bürgschaften (insbes. des Höchstbetrages): 

· Bei der Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß Nr. 2: 

Der Höchstbetrag bei einer Vertragserfüllungsbürgschaft ist jedoch auf maximal 10 % der Auftragssumme einschließlich der Nachträge (Nettosumme) beschränkt, nach Feststellung der Abrechnungssumme (Nettosumme) ist diese maßgebend.

Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist nach der Abnahme zurückzugeben. Soweit zum Zeitpunkt der Abnahme geltend gemachte Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf der Begünstigte einen entsprechenden Teil der Vertragserfüllungsbürgschaft zurückhalten und im Sicherungsfall verwerten.

· Bei der Gewährleistungsbürgschaft gemäß Nr. 3:

Der Höchstbetrag bei einer Gewährleistungsbürgschaft ist jedoch bei einer Gewährleistungsbürgschaften maximal in Höhe von 5 % der Auftragssumme einschließlich der Nachträge (Nettosumme) beschränkt, nach Feststellung der Abrechnungssumme (Nettosumme) ist diese maßgebend.

Die Gewährleistungsbürgschaft ist nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf der Begünstigte einen entsprechenden Teil der Gewährleistungsbürgschaft zurückhalten und im Sicherungsfall verwerten.

· Bei einer Kombinationsbürgschaft zur Sicherung der Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsansprüche gemäß Nr. 4:

Die Vertragserfüllungsbürgschaft umfasst nur Ansprüche gemäß Nr. 2. Der Höchstbetrag ist auf maximal 10 % der Auftragssumme einschließlich der Nachträge (Nettosumme) beschränkt, nach Feststellung der Abrechnungssumme (Nettosumme) ist diese maßgebend. Mit Abnahme wandelt sich die Bürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft um, mit Ausnahme für einen entsprechenden Teil für zum Zeitpunkt der Abnahme noch unerfüllte Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Ausführung der Leistung aus dem Erfüllungsstadium, die nicht von der Gewährleistungsbürgschaft umfasst sind. Dieser entsprechende Teil wird nicht in eine Gewährleistungsbürgschaft umgewandelt und darf vom Begünstigten zurückgehalten und im Sicherungsfall verwertet werden.

Die dann bestehende Gewährleistungsbürgschaft umfasst alle Ansprüche, gemäß Nr. 3. Sie ist auf maximal 5 % der Auftragssumme einschließlich der Nachträge (Nettosumme) beschränkt, nach Feststellung der Abrechnungssumme (Nettosumme) ist diese maßgebend. Die Gewährleistungsbürgschaft ist nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückzugeben. Soweit zu diesem Zeitpunkt geltend gemachte Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf der Begünstigte einen entsprechenden Teil der Gewährleistungsbürgschaft zurückhalten und im Sicherungsfall verwerten.

Eine Inanspruchnahme des Bürgen ist nur in der vorgenannten Höhe möglich. Die Hinterlegung des Bürgschaftsbetrags ist ausgeschlossen. 

	Ort, Datum




	Stempel und Unterschrift 
des Bürgen





Der Ausschluss der Einrede der Aufrechenbarkeit gemäß § 770 Abs. 2 BGB gilt nicht, soweit die Gegenforderung des Auftragnehmers unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Begünstigten. Für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Bürgschaft gilt deutsches Recht. Die Bürgschaft ist für den Begünstigten kostenlos und erlischt spätestens mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
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